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OBERBÜRGERMEISTER

DER BEBAUUNGSPLANENTWURF VOM  18.01.2017   MIT BEGRÜNDUNG HAT VOM   10.02.2017  
BIS  24.02.2017  (ERNEUT) ÖFFENTLICH AUSGELEGEN. ORT UND ZEIT DER AUSLEGUNG WURDEN 
IM AMTSBLATT DER STADT PASSAU NR.  3   VOM  01.02.2017  BEKANNTGEMACHT. 
DIE STADT PASSAU HAT DEN BEBAUUNGSPLAN MIT BESCHLUSS VOM   18.12.2017 
GEMÄSS § 10 BAUGB I. V. M. ART. 81 BAYBO ALS SATZUNG BESCHLOSSEN.

DER BEBAUUNGSPLAN WIRD GEMÄSS  §  10  ABS.  3  BAUGB MIT DEM TAGE DER BEKANNTMACHUNG IM
AMTSBLATT  DER  STADT  PASSAU   NR.  2   AM  17.01.2018    RECHTSVERBINDLICH.
DER BEBAUUNGSPLAN  MIT  BEGRÜNDUNG  LIEGT  MIT  WIRKSAMWERDEN  DER  BEKANNTMACHUNG  ZU
JEDERMANNS  EINSICHT  IM  AMT  FÜR  STADTPLANUNG  WÄHREND  DER  DIENSTSTUNDEN  BEREIT.

PLANLICHE FESTSETZUNGEN

ABWASSERKANAL (UNTERIRDISCHER VERLAUF),ÖFFENTLICH

1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

GE'e1 GE'e2

GE'

GEWERBEGEBIETE, EINGESCHRÄNKT (GEWERBEGEBIET MIT STÄRKERER
EMISSIONSEINSCHRÄNKUNG) (§ 8 BAUNVO I. D. FASSAUNG V. 23.01.1990)

SO

1.3 BAUWEISE, BAULINIE, BAUGRENZE

BAUGRENZE
DIE ABSTANDSFLÄCHEN GEM. ART. 6 BAYBO SIND EINZUHALTEN

1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG GEMÄSS NUTZUNGSSCHABLONE
MAX.  ZUL. GRUNDFLÄCHENZAHL

MAX.  ZUL. GESCHOSSFLÄCHENZAHL

MAX.  WANDHÖHE ( ART. 6 ABS. 3 BAYBO )

MAX.  ZUL. ZAHL DER VOLLGESCHOSSE

GRZ 

GFZ 

WH   10,00m

II - III

GEWERBEGEBIET, EINGESCHRÄNKT (GEWERBEGEBIET MIT EMISSIONS-
EINSCHRÄNKUNG)
(§ 8 BAUNVO I. D. FASSUNG V. 23.01.1990)

VERKEHRSFLÄCHEN1.4

SONSTIGE PLANZEICHEN1.9
DDF DIFFERENZIERTE DACHFORMEN

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS

SICHTDREIECKE (INNERHALB VON SICHTDREIECKEN AN EINMÜNDUNGEN
ZU ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN DARF DIE SICHT AB 0,80 METER
HÖHE NICHT BEEINTRÄCHTIGT WERDEN.)

GRÜNFLÄCHEN1.7

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN 
ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

1.8

HÖHENLINIEN

BEST. GEBÄUDE MIT HAUSNUMMER

FLURSTÜCKSNUMMER

12

1001/3

ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHEN

ÖFFENTLICHER WEG (FÜR FUSSGÄNGER U. RADFAHRER)

HAUPTVERSORGUNGS - UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSER-
BESEITIGUNG SOWIE FÜR ABGRABUNGEN

TRAFOSTATION

LÖSCHWASSERTANK, UNTERIRDISCH, ÖFFENTLICH

1.5

1.6
MISCHWASSERKANAL (UNTERIRDISCHER VERLAUF),ÖFFENTLICH, BESTAND

GRÜNORDNUNGSPLAN

                                                     Landschaftsarchitekt 

                                                     94 032 Passau 
                                                     Lederergasse 15 

1.

AUFBAU VON GRÜNZÜGEN ZUR QUERGLIEDERUNG:1.1

1.2

C.

FESTSETZUNGEN NACH ART. 3 DES GESETZES ÜBER DEN SCHUTZ DER NATUR, DIE PFLEGE DER
LANDSCHAFT UND DIE ERHOLUNG IN DER FREIEN NATUR (BAYNATSCHG)

GRÜNGLIEDERUNG DER BAUFLÄCHEN

WIRD EINE NUTZUNG DES BAURECHTS AUF DEN GRUNDSTÜCKEN IN ANSPRUCH GE-
NOMMEN, SO IST ZUGLEICH 1 BAUM  1. WUCHSORDNUNG ODER 2 KLEINKRONIGE BÄUME 
2. WUCHSORDNUNG GEMÄSS ARTENLISTE JE 300 M² GRUNDSTÜCKSFLÄCHE ZU
PFLANZEN. DIE MIT PLANZEICHEN FESTGESETZTEN BÄUME KÖNNEN AUF DIE GEFORDERTE 
ANZAHL ANGERECHNET WERDEN.

2 BEGRÜNUNG VON STELLPLÄTZEN
ZUR BEGRÜNUNG VON STELLPLÄTZEN IST MIND. JE 5 STELLPLÄTZE EIN STANDORTGERECHTER,
HEIMISCHER BAUM  1. ODER 2. WUCHSORDNUNG GEMÄSS PFLANZLISTEN  ZU PFLANZEN. 
ARTEN NACH LISTE IN DEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN
PFLANZQUALITÄT MIND. HOCHSTAMM, STAMMUMFANG (STU) 18-20 CM
DIE BÄUME KÖNNEN AUF DIE NACH 1.2 GEFORDERTE ANZAHL ANGERECHNET WERDEN.

2.

3.

3.1

3.2

3.3

3.2

4.

BELEUCHTUNG UND WERBEANLAGEN

DIE BELEUCHTUNG IST NACH UNTEN ZU RICHTEN. DER EINSATZ VON BEWEGUNGSMELDERN
WIRD EMPFOHLEN.
AUSSENANLAGEN

EINFRIEDUNGEN
ZULÄSSIG SIND HOLZ-, MASCHENDRAHT- ODER STABGITTERZÄUNE AUS METALL
IN EINER HÖHE BIS MAX. 2,50 M. DIE TORE SIND DER ZAUNART IN MATERIAL UND 
KONSTRUKTION ANZUPASSEN.
DURCHLAUFENDE ZAUNSOCKEL SIND ZUR ERHALTUNG DER DURCHLÄSSIGKEIT FÜR KLEINTIERE 
UNZULÄSSIG. BODENABSTAND DER ZAUNFELDER MIND. 5 CM.
HECKEN
SIND ZULÄSSIG IN FREIWACHSENDER ODER GESCHNITTENER FORM NACH ARTENLISTE IN
DEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN.

STÜTZMAUERN

GELÄNDEGESTALTUNG
AUFSCHÜTTUNGEN UND ABGRABUNGEN SIND IM BAUANTRAG UNTER ANGABE DES 
NATÜRLICHEN GELÄNDES UND DER OBERKANTE STRASSE DARZUSTELLEN UND BEDÜRFEN DER
GENEHMIGUNG. BÖSCHUNGEN SIND BIS ZU EINER HÖHE VON MAX.  3,00 M ZULÄSSIG.
SIE DÜRFEN NICHT STEILER GENEIGT SEIN ALS 1:1,5 UND MÜSSEN AN DAS URSPRÜNGLICHE 
GELÄNDE AN DER GRUNDSTÜCKSGRENZE ANSCHLIESSEN.

BODENDENKMÄLER

BODENDENKMÄLER, DIE BEI BAUMASSNAHMEN ZU TAGE KOMMEN, UNTERLIEGEN DER GE-
SETZLICHEN MELDEPFLICHT GEM. ART. 8 DSCHG UND SIND UNVERZÜGLICH DER UNTEREN
DENKMALSCHUTZBEHÖRDE DER STADT PASSAU ODER DEM BAYERISCHEN LANDESAMT FÜR 
DENKMALPFLEGE BEKANNT ZU MACHEN.

VERSORGUNGSLEITUNGEN
VERSORGUNGS- UND TELEKOMMUNIKATIONSLEITUNGEN SIND UNTERIRDISCH ZU VERLEGEN.

ANLAGEN DER DEUTSCHEN BAHN5.

SICHERHEITSABSTÄNDE GEGENÜBER STROMFÜHRENDEN TEILEN DER BAHN
GEGENÜBER ALLEN STROMFÜHRENDEN TEILEN SIND SICHERHEITSABSTÄNDE BZW. 
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN NACH VDE EINZUHALTEN BZW. VORZUSEHEN.
GEGENÜBER DER OBERLEITUNGSANLAGE IST EIN SCHUTZSTREIFEN GEMÄSS DEN VDE-RICHT-
LINIEN FREIZUHALTEN.

5.1 SICHERHEITSABSTÄNDE

ABSTAND UND ART DER BEPFLANZUNG MÜSSEN SO GEWÄHLT WERDEN, DASS 
DIESE BEI WINDBRUCH NICHT IN DIE GLEISANLAGEN FALLEN KÖNNEN.
DER MINDESTABSTAND ZUR NÄCHSTLIEGENDEN GLEISACHSE ERGIBT SICH AUS DER ENDWUCHS-
HÖHE UND EINEM SICHERHEITSABSTAND VON 2,50 m. DIESE ABSTÄNDE SIND DURCH GEEIGNETE 
MASSNAHMEN STÄNDIG ZU GEWÄHRLEISTEN.

6. ENTWÄSSERUNG
DIE GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG IST IM TRENNSYSTEM HERZUSTELLEN.
GEMÄSS § 55 WHG (WASSERHAUSHALTSGESETZ) IST DAS AUF DEM GRUNDSTÜCK ANFALLENDE 
NIEDERSCHLAGSWASSER ORTSNAH ZU VERSICKERN BZW. IN DEN GEPLANTEN REGENWASSER-
KANAL EINZULEITEN.
DIE ENTWÄSSERUNGSPLANUNGEN DER JEWEILIGEN EINZELBAUVORHABEN SIND IM BAU-
GENEHMIGUNGSVERFAHREN BZW. IM FREISTELLUNGSVERFAHREN MIT DER DST. 450 ZU REGELN.
DIE BESTIMMUNGEN DER ENTWÄSSERUNGSSATZUNG DER STADT PASSAU SIND ZU BEACHTEN
UND EINZUHALTEN.

7. ABWEHRENDER BRANDSCHUTZ
FLÄCHEN FÜR DIE FEUERWEHR AUF DEN GRUNDSTÜCKEN, INSBESONDERE ZUFAHRTEN, DURCH-
FAHRTEN, AUFSTELLFLÄCHEN ETC. SIND IN AUSREICHENDEM UMFANG VORZUSEHEN. DABEI SIND
IN MINDESTENS DIE ANFORDERUNGEN DER IN AUSFÜHRUNG ZU ART. 15 ABS. 3 BAYBO A.F.
(NUNMEHR ART. 12 BAYBO N.F.) ERLASSENEN UND IN BAYERN BAUAUFSICHTLICH EINGEFÜHRTEN
"RICHTLINIEN ÜBER FLÄCHEN FÜR DIE FEUERWEHR" (AUSGABE FEBRUAR 2007) EINZUHALTEN.

ES WIRD EMPFOHLEN:
- ENTWÄSSERUNGSEINRICHTUNGEN SIND NATURNAH AUSZUBILDEN
- DEZENTRALE REGENWASSERRÜCKHALTUNG (ZISTERNEN) IST VORZUSEHEN
- NEU ZU VERSIEGELNDE FLÄCHEN SIND AUF DAS UNBEDINGT NOTWENDIGE 
  MASS ZU BESCHRÄNKEN
- UNTERGEORDNETE VERKEHRSFLÄCHEN SIND VERSICKERUNGSFÄHIG AUSZUBILDEN

8. LÖSCHWASSERTANK
FÜR EINE AUSREICHENDE LÖSCHWASSERVERSORGUNG WIRD AUF ÖFFENTLICHER FLÄCHE EIN
UNTERIRDISCHER LÖSCHWASSERTANK ERRICHTET, DER DEN GRUNDSCHUTZ UND DIE SICHERSTEL-
LUNG EINES DARÜBER HINAUS GEHENDEN LÖSCHMITTELBEDARF FÜR DEN OBJEKTBEZOGENEN
BRANDSCHUTZ SICHER STELLT. (DVGW-ARBEITSBLATT W 405)

9. VERKEHRSFLÄCHEN
9.1

5.2

ARBEITEN UND MASSNAHMEN ENTLANG DER BAHNANLAGEN SIND BEREITS IM PLANUNGSSTADIUM 
DER DB IMMOBILIEN, REGION SÜD ZU MELDEN UND MIT IHR ABZUSTIMMEN.

ANFALLENDES OBERFLÄCHENWASSER ODER ABWÄSSER DÜRFEN NICHT AUF BAHNGRUND GELEITET
WERDEN. EINE DURCHFEUCHTUNG ODER WASSERANREICHERUNG DER BAHNANLAGE MUSS AUF
DAUER VERHINDERT WERDEN. DIE UNEINGESCHRÄNKTE ZUGÄNGLICHKEIT MUSS GEWÄHRLEISTET 
SEIN

BAHNANLAGEN DÜRFEN NICHT BETRETEN WERDEN. BAUMASSNAHMEN ENTLANG DER BAHNAN-
LAGEN SIND NUR MIT GENEHMIGUNG DER BAHN ZULÄSSIG. DIE SICHERHEITSABSTÄNDE UND -
VORKEHRUNGEN SIND DABEI ZU BEACHTEN.
DIE DB-AG BESIETZT EIN UNEINGESCHRÄNKTES ZUGANGS- UND ZUFAHRTSRECHT ZU DEN 
BAHNANLAGEN.
OBERFLÄCHENWASSER DARF NICHT AUF BAHNGRUND ABGELEITET WERDEN UND VORHANDENE
BAHNENTWÄSSERUNGSANLAGEN DÜRFEN NICHT BEEINTRÄCHTIGT WERDEN.

FAHRRADSTELLPLÄTZE SIND IN AUSREICHENDER ANZAHL (BEI HANDWERKS- UND INDUSTIREBETRIEBEN
1 STELLPLATZ JE 350 m² NUTZFLÄCHE, BEI VERKAUFSSTÄTTEN BIS MAX. 800 m² 1 STELLPLATZ JE 
100 m² VERKAUFSFLÄCHE), GRÖSSE (MIND. 1,25 m² PRO FAHRRAD) SOWIE IN GEEIGNETER 
BESCHAFFENHEIT ZU ERRICHTEN. DIE STELLPLÄTZE SIND SO ZU HERZUSTELLEN, DASS ZUR SICHERUNG
DER RAHMEN ABGESCHLOSSEN WERDEN KANN: DIE FAHHRADSTELLPLÄTE MÜSSEN VON DER 
ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHE EBENERDIG ÜBER RAMPEN ODER TREPPEN GUT ZUGÄNGLICH
UND VERKEHRSSICHER ZU ERREICHEN SEIN.

FAHRRADSTELLPLÄTZE9.2

GRUNDSTÜCKSZUFAHRTEN
DIE GRUNDSTÜCKSZUFAHRTEN SIND MIT DER GRÜNORDNUNG IM STRASSENRAUM ABZUSTIMMEN
UND IN TEILBEREICHEN DER PLANSTRASSE - WIE IM PLAN ALS BEREICHE OHNE ZU- UND AUSFAHRTEN 
GEKENNZEICHNET- NICHT ZULÄSSIG.

9.3

5.
NEUPFLANZUNGEN SIND STANDORT- UND FUNKTIONSGERECHT VORZUNEHMEN; DABEI IST 
AUTOCHTHONES PFLANZMATERIAL ZU VERWENDEN.

ARTENAUSWAHL FÜR NEUPFLANZUNGEN, PFLANZPFLICHT

3.

DIE ARTENAUSWAHL IST ENTSPRECHEND DER "LISTE DER HEIMISCHEN GEHÖLZARTEN FÜR DIE
STADT PASSAU" (ERSTELLT DURCH DIE REGIERUNG VON NIEDERBAYERN) ZU TREFFEN.
ZU VERWENDEN SIND HERKÜNFTE AUS VORKOMMENSGEBIET 3 SÜDOSTDEUTSCHES HÜGEL- UND
BERGLAND ODER VORALPENGEBIET 6.1 ALPENVORLAND. NACH MÖGLICHKEIT SIND HERKÜNFTE
AUS DEM OSTBAYERISCHEN GRUNDGEBIRGE ODER DEM MOLASSEHÜGELLAND ZU NUTZEN.
BEI DEN BAUMARTEN, DIE DEM FORSTVERMEHRUNGSGUT UNTERLIEGEN (FOVG* IN DER SPALTE
ANMERKUNGEN) WIRD AUCH FORSTWARE ALS AUTOCHTHONES MATERIAL AKZEPTIERT, SOFERN 
SIE VON ERNTEBESTÄNDEN AUS FOLGENDEN ÖKOLOGISCHEN GRUNDEINHEITEN STAMMT:
26 (FRANKENWALD, FICHTELGEBIRGE UND STEINWALD), 28 UND 36 (OBERPFALZER WALD UND 
OBERPFÄLZER BECKEN- UND HÜGELLANDSCHAFT), 37 (BAYERISCHER WALD), SOWIE 42 (TER-
TIÄRES HÜGELLAND, SCHWÄBISCH-BAYERISCHE SCHOTTERPLATTEN UND ALTMORÄNENLAND-
SCHAFT).
PFLANZLISTEN
GROSSKRONIGE LAUBBÄUME  BÄUME 1. WUCHSORDNUNG
PFLANZQUALITÄT:                    HOCHSTAMM ODER STAMMBUSCH, 3 x v, OB/MB,  
                                                STAMMUMFANG 16 - 18 CM ODER 18 - 20 CM
ARTEN

SPITZAHORN
WINTERLINDE
STIEL-EICHE
FELDULME

ACER PLATANOIDES
TILIA CORDATA
QUERCUS ROBUR
ULMUS MINOR

5.2
PFLANZQUALITÄT:                    HOCHSTAMM ODER STAMMBUSCH, 3 x v, OB/MB,  
                                                STAMMUMFANG 14 - 16 CM 

KLEINKRONIGE LAUBBÄUME    BÄUME 2. WUCHSORDNUNG

ARTEN
FELDAHORN
HAINBUCHE

ACER CAMPESTRE
CARPINUS BETULUS

ACER PSEUDOPLATANUS
BETUAL PENDULA
FAGUS SYLVATICA
FRAXINUS EXCELSIOR

BERGAHORN
SANDBIRKE
ROTBUCHE
ESCHE

WILDAPFEL
VOGELKIRSCHE
EBERESCHE

'FASTIGIATA KOSTER' KOSTER
SORBUS INTERMEDIA SCHMALKRONIGE

MEELBEERE'BROUWERS'

5.3
VORGESCHLAGENE GEHÖLZART ZUR WAHRUNG EINES EINHEITLICHEN
IDENTIFIKATIONSSTIFTENDEN CHARAKTERS

QUERCUS ROBUR "FASTIGIATA KOSTER"QuF SÄULENEICHE-KOSTER H3xv MDB STU 18 -20

H3xv MDB STU 16 -18So

5.4 STRAUCHGEHÖLZPFLANZUNGEN
PFLANZQUALITÄT:    V.STR. 5 TRIEBE, HÖ 60-100cm

5.1

9.2.3 OBSTBAUMPFLANZUNG IN AUSGLEICHSFLÄCHE A.3.2
DIE OBSTBÄUME SOLLEN IN VORNEHMLICH REGIONALTYPISCHEN ALTEN SORTEN GEPFLANZT
WERDEN. EMPFOHLEN WIRD DIE ABSTIMMUNG MIT DER UNTEREN NATURSCHUTZBEHÖRDE.

PFLANZABSTAND: 13 - 15 M
GEHÖLZQUALITÄT: MINDESTENS HOCHSTAMM 3XV, STAMMUMFANG 10 -12 CM
KRONENSCHNITT: ZUR ENTWICKLUNG EINER HOCHWERTIGEN STREUOBSTWIESE 

IST EIN ENTWICKLUNGSSCHNITT DER BAUMKRONEN ÜBER MIND. 10 JAHRE 
SICHER ZU STELLEN.

A2 ALTGRAS-
BÖSCHUNG

0,2 EXTENSIVIERUNG, VERBUNDEN MIT CEF-MASSNAHMEN NACH ZIFFER 10

9.2.4 AUFWERTUNGSFAKTOREN:
A1 WIESE 0,5 FÜR EXTENSIVIERUNG VON GRÜNLAND, VERBUNDEN MIT 

CEF-MASSNAHMEN NACH ZIFFER 10

SICHTBARE STÜTZMAUERN SIND NUR BEI GELÄNDE- ODER BETRIEBSBEDINGTEN ERFORDER-
NISSEN BIS ZU EINER HÖHE VON 1,80 M ZULÄSSIG. SIE MÜSSEN EINEN ABSTAND ZUR GRUND-
STÜCKSGRENZE VON MINDESTENS 3,00 M HABEN UND SIND DURCH VORPFLANZUNG
ODER PFLANZUNG VON ÜBERHÄNGENDEN ARTEN ZU BEGRÜNEN.

ARTEN:
HASELNUSS
HOLUNDER
ROTER HARTRIEGEL
SALWEIDE

CORYLUS AVELLANA
SAMBUCUS NIGRA
CORNUS SANGUINEA
SALIX CAPREA

SCHLEHE
WOLLIGER SCHNEEBALL
WEISSDORN
HECKENKIRSCHE

PRUNUS SPINOSA
VIBURNUM LANTANA
CRATAEGUS MONOGYNA
LONICERA XYLOSEUM

PFAFFENHÜTCHEN
HUNDSROSE

EUONYMUS EUROP.
ROSA CANINA

STRASSENBEGLEITGRÜN AUF PRIVATGRUND GEMÄSS PLANZEICHNUNG

GRÜNORDNUNG

5.5

FORSYTHIA SPEC.
PHILADEPHUS VIRGINALIS
KOLKWITZIA SPEC.
LONICERA SPEC.
POTENTILLA SPEC.
ROSA SPEC.

GOLDGLÖCKCHEN
PFEIFENSTRAUCH
KOLKWITZIE IN ARTEN U. SORTEN
HECKENKIRSCHE IN ARTEN U. SORTEN
FÜNFFINGERSTRAUCH IN A. U. S.
ROSEN/BODENDECKERROSEN IN A. U. S.
UND ANDERE ARTEN VON BODENDECKENDEN GEHÖLZEN

CEDRUS ATLANTICA GLAUCA
FAGUS SYLAVATICA PENDULA
PICEA PUNGENS
PICEA OMORIKA

BLAUE ATLAS-ZEDER
HÄNGEBUCHE
BLAUFICHTE
SERBISCHE FICHTE

ARTEN:

PFLANZQUALITÄT:

ERGÄNZNED ZUGELASSEN FÜR STRAUCHARTIGE UND BODENDECKENDE BEPFLANZUN-
GEN AUF PRIVATEN FREIFLÄCHEN, VERKEHRSFLÄCHEN, GÄRTNERISCH ZU GESTALTENDEN 
BEREICHEN, BAUMSCHEIBEN

v.STR/TB/CO JE NACH ART

5.6 DIE PFLANZENAUSWAHL IST IM RAHMEN DER ARTENAUSWAHL NACH NR. 5.1 BIS 5.5
FREIGESTELLT, SOWEIT NICHT DURCH FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN EINE 
ART FESTGELEGT IST. NICHT ZULÄSSIG SIND STANDORTFREMDE BZW: IN IHREM WUCHS-
CHARAKTER LANDSCHAFTSFREMDE GEHÖLZE, Z.B.:

7.

6. PFLEGE DER PFLANZUNG
DIE FESTGESETZTE BEPFLANZUNG  IST ZU PFLEGEN UND ZU ERHALTEN. BEI AUSFALL VON 
PFLANZUNGEN IST ENTSPR. DEN GRÜNORDNERISCHEN FESTSETZUNGEN NACHZUPFLANZEN.

BEHANDLUNG DES OBERBODENS

BEI BEPFLANZUNGEN SIND DIE BESTIMMUNGEN DER DIN 18 916 VEGETATIONSTECHNIK IM
LANDSCHAFTSBAU - PFLANZEN UND PFLANZARBEITEN  SOWIE DIE DIN 18 917 RASEN-
UND SAATARBEITEN ZU BEACHTEN.

BEI ALLEN BAUMASSNAHMEN IST DER OBERBODEN SO ZU SCHÜTZEN, DASS ER ZU JEDER 
ZEIT VERWENDUNGSFÄHIG IST. OBERBODENLAGER SIND FLÄCHIG MIT EINER DECKSAAT 
ZU VERSEHEN.
DIE BESTIMMUNGEN DER DIN 18 915 VEGETATIONSTECHNIK IM LANDSCHAFTSBAU -
BODENARBEITEN SIND ZU BEACHTEN.

8. DOBEL (BIOTOP 51/2)
AM SÜDLICHEN RAND DES GELTUNGSBEREICHES BEFINDET SICH EIN BEWALTETER 
DOBEL. DAS ERHALTENSWERTE GEHÖLZ DARF IN SEINER FUNKTIONEN (GRÜNGLIEDERUNG, 
HABITAT) NICHT BEEINTRÄCHTIGT WERDEN. 
WÄHREND DER BAUZEIT IST EIN SCHUTZBEREICH VON 10,00 M AUSSERHALB DER KRONENTRAUFE
EINZURICHTEN; Z.B. MIT EINER FLATTERLEINE, BAUZAUN ODER DRGL.

9. AUSGLEICHSFLÄCHEN NACH BAUGB
9.1 SICHERUNG DES ÖKOLIGISCHEN AUSGLEICHS

ZUR SICHERUNG DES ANGESTREBTEN ZUSTANDS DER AUSGLEICHS- UND ERSATZ-
MASSNAHMEN WERDEN DIE HIERFÜR ERFORDERLICHEN FLÄCHEN MIT PLANZEICHEN
INNERHALB DES GELTUNGSBEREICHS DES BEBAUUNGSPLANS ENTSPRECHEND ZIFFER 9.2 UND
AUSSERHALB DES GELTUNGSBEREICHES ENTSPRECHEND ZIFFER 9.3 FESTGESETZT. DIE GRUND-
STÜCKE BEFINDEN SICH IM BESITZ DER WGP (WOHNUNGS- UND 
GRUNDSTÜCKGESELLSCHAFT PASSAU MBH) DIE AUSGLEICHSFLÄCHEN SIND DURCH GRUND-
DIENSTBARKEITEN ZU GUNSTEN DES FREISTAATES BAYERN BZW. DER STADT PASSAU ZU SICHERN. 
SIE SIND IN DAS BAYERNWEITE ÖKOFLÄCHENKATASTER ZU MELDEN.

ERSCHLIESSUNG

PKW-STELLPLÄTZE UND LKW-STELLPLÄTZE, SOWEIT MÖGLICH:
STELLPLÄTZE SOLLEN EINE GESTALTUNG MIT WASSERDURCHLÄSSIGEN BELÄGEN WIE 
NACHFOLGEND BESCHRIEBEN ERHALTEN:
- WASSERGEBUNDENER BELAG
- BETONPFLASTER MIT RASENFUGE, GRAU
- NATURSTEINPFLASTER NIT RASENFUGE
- RASENGITTERSTEINE
- SCHOTTERRASEN

BELEUCHTUNG UND WERBEANLAGEN SIND SO ZU GESTALTEN, DASS EINE BEEINTRÄCH-
TIGUNG DES EISENBAHNVERKEHRS (INSBESONDERE BLENDUNG UND VERWECHSLUNG 
MIT SIGNALANLAGEN) JEDERZEIT AUSGESCHLOSSEN IST. ZUR EINDÄMMUNG UND VERMEI-
DUNG VON LICHTEMISSIONEN IST DIE BELEUCHTUNG DER BETRIEBE SO ANZUORDNEN,
DASS WEDER EINE AUFHELLUNG DER UMGEBUNG NOCH DES HIMMELS ERFOLGT.
WERBEANLAGEN, WERBEPYLONE UND FAHNENMASTE DÜRFEN MAX. EINE HÖHE VON
10 M ÜBER GELÄNDEOBERKANTE HABEN. WERBEANLAGEN DÜRFEN NICHT REFLEKTIEREN, 
SICH DREHEN, BLINKEN ODER PROJIZIEREN. BELEUCHTUNGEN SIND INSEKTENFREUNDLICH
AUSZUFÜHREN. BELEUCHTUNGEN MIT LICHTEFFEKTEN ODER EINER LICHTSTÄRKE, DIE ÜBER 
DEN ÜBLICHEN RAHMEN HINAUSGEHT, SIND UNZULÄSSIG.

MINDESTENS 20% DER PRIVATEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN SIND ALS GRÜN- BZW. GEHÖLZFLÄCHEN 
OHNE JEDE VERSIEGELUNG ODER INANSPRUCHNAHME ANZULEGEN. DURCH PLANZEICHEN FEST-
GESETZTE GRÜN- BZW. GEHÖLZFLÄCHEN SIND DARAUF ANZURECHNEN. 
DABEI SOLL  ALLE 100 M EIN  10 M BREITER, VON NORD NACH SÜD VERLAUFENDER GRÜNZUG MIT 
LAUBGEHÖLZEN DER PFLANZLISTEN 5.1 - 5.5 GESCHAFFEN WERDEN. DER GRÜNZUG KANN FÜR
INNERBETRIEBLICHE ZWECKE GEQUERT WERDEN. EINE VERSCHIEBUNG DER GRÜNZÜGE IN 
ABHÄNGIGKEIT VON DER PARZELLIERUNG DER GRUNDSTÜCKE IST ZULÄSSIG. 
ENTSTEHENDE BÖSCHUNGEN SIND DICHT MIT MEHRREIHIGEN HECKEN GEMÄSS PFLANZLISTE 5.4
 ZU BEPFLANZEN, DIE MIT GEHÖLZFREIEN BÖSCHUNGSABSCHNITTEN ABWECHSELN.

ZWISCHEN DEN PRIVATGRUNDSTÜCKEN SIND ENTLANG DER GRUNDSTÜCKSGRENZEN
TRENNGRÜNSTREIFEN ALS DICHT MIT BÄUMEN UND STRÄUCHERN ZU BEPFLANZENDE FLÄCHEN 
IN EINER BREITE VON MIND. 5 M VORZUSEHEN.

4. DIE PFLANZUNG  VON EINZELBÄUMEN INNERHALB DER SICHTDREIECKE BEDARF 
DER ZUSTIMMUNG DES JEWEILIGEN STRASSENBAULASTTRÄGERS.
DIE BEPFLANZUNG DARF NICHT IN DAS LICHTRAUMPROFIL DER STRASSE RAGEN.
STRÄUCHER DÜRFEN DIE HÖHE VON 0,80 m NICHT ÜBERSCHREITEN, BÄUME SIND
ENTSPRECHEND AUSZUASTEN.
AUF DIE STRASSENENTWÄSSERUNG IST ENTSPRECHEND RÜCKSICHT ZU NEHMEN.

MALUS SYLVATICA
PRUNUS AVIUM
SORBUS AUCUPARIA

REGENWASSERLEITUNG, ÖFFENTLICH
GASLEITUNG (BESTAND) MIT SCHUTZSTREIFEN

ENTWICKLUNGS-
PFLEGE:

2-MALIGE MAHD PRO JAHR 
DAS MAHDREGIME IST AN DEN FORTPFLANZUNGSZYKLUS DES DUNKLEN
WIESENKNOPF-AMEISENBLÄULINGS ANZUPASSEN  D.H.

IN DEN AUSGLEICHSFLÄCHEN A1, A2 UND A3 SIND KÜNFTIG FOLGENDE PFLEGEMASSNAHMEN 
DURCHZUFÜHREN:

9.2.2

MÄHZYKLUS UND SONSTIGE FESTSETZUNGEN WIE ENTWICKLUNGSPFLEGE

1. MAHD ANFANG JUNI BIS SPÄTESTENS 20. JUNI 
2. MAHD AB MITTE SEBTEMBER, MÄHGUTENTNAHME
EIN WILDSCHUTZZAUN IST NICHT ZULÄSSIG; ALS SCHUTZ VOR WILDVERBISS
IST EIN STAMMSCHUTZ BEI DEN OBSTBÄUMEN MÖGLICH.
EINE DÜNGUNG EINSCHL. DER AUSBRINGUNG VON GÜLLE SOWIE DER 
EINSATZ VON PESTIZIDEN UND HERBIZIDEN IST UNZULÄSSIG.

UNTERHALTSPFLEGE:

LAGE: IM SÜDWESTEN DES GELTUNGSBEREICHS
AUSGANGSZUSTAND: ACKER
ENTWICKLUNGSZEITRAUM: 15 - 25 JAHRE

TEILFLÄCHE A3.1:
TEILFLÄCHE A3.2:

ARTENREICHE MAGERWIESE AN BESONNTEN STELLEN
ARTENREICHE FRISCHWIESE UNTER STREUOBST

LAGE: IM SÜDOSTEN DES GELTUNGSBEREICHS (CA. 4 460 M²)
MASSNAHMEN: DIE ZUR VERMAGERUNG VORGESEHENE TEILFLÄCHE A3.1 IM SÜD-

WESTEN IST DURCH ABSCHUB UND BESEITIGUNG VON OBERBODEN
ZU VERMAGERN UND DURCH MÄHGUTÜBERTRAGUNG ODER
ANSAAT MIT HEUDRUSCH VON AN GROSSEM WIESENKNOPF
REICHEN FLÄCHEN ZU BEGRÜNEN.
DIE ZUR HERSTELLUNG EINER STREUOBSTWIESE VORGESEHENE 
TEILFLÄCHE A.3.2 SOLL VORNEHMLICH MIT REGIONALTYPISCHEN 
ALTEN OBSTSORTEN BEPFLANZT WERDEN.

TEILFLÄCHE A2 WEITERE EXTENSIVIERUNG DER ALTGRASBÖSCHUNG (CA. 1 956 M²)
ZURÜCKDRÄNGEN DER BROMBEER- UND GEHÖLZSUKZESSION

LAGE:

AUSGANGSZUSTAND:

AM ÖSTLICHEN RAND DES GELTUNGSBEREICHS,LÄNGS RADWEG

ALTGRASBÖSCHUNG MIT STELLENWEISEM BROMBEER- UND GEHÖLZ-
AUFWUCHS

AUSGANGSZUSTAND: INTENSIV-GRÜNLAND, MÄHWIESE

9.2.1 ZWECKBESTIMMUNG/ENTWICKLUNGSZIELE FÜR DIE INTERNEN AUSGLEICHSFLÄCHEN:
TEILFLÄCHE A1

9.2 ÖKOLOGISCHER AUSGLEICH INNERHALB DES GELTUNGSBEREICHS
DER ÖKOLIGISCHE AUSGLEICH ERFOLGT DURCH EXTENSIVIERUNG VON BESTEHENDEM,
INTENSIV BEWIRTSCHAFTETEM GRÜNLAND BZW. EINER GRÜNLANDBRACHE AUF EINER 
BÖSCHUNG, DURCH HERSTELLUNG VON EXTENSIVGRÜNLAND, Z.T. MIT VERMAGERUNG 
SOWIE EINER EXTENSIVEN STREUOBSTWIESE AUF DEN MIT PLANZEICHEN FESTGESETZTEN 
AUSGLEICHSFLÄCHEN.

FLÄCHENBEDARF FÜR AUSGLEICH GESAMT: 21 545 m²

LÄRMSCHUTZWALL
GE-FLÄCHEN

LAGE:

EXTENSIVES GRÜNLAND/ ARTENREICHE FRISCHWIESE (CA. 1 095 M²)
VERBESSERUNG DES LEBENSRAUMES FÜR DIE STRENG GESCHÜTZTEN BLÄU-
LINGSARTEN HELLER UND DUNKLER WIESENKNOPF-BLÄULING
DURCH FORTFÜHRUNG UND VERBESSERUNG EINER AN DIE TAGFALTERARTEN 
ANGEPASSTEN DAUERHAFTEN EXTENSIVEN PFLEGE UND DURCH FÖRDERUNG
DEREN WIRTSPFLANZE. SICHERUNG ALS FORTPFLANZUNGS- UND RUHESTÄTTE 
SÜD-WEST EXPONIERTE BÖSCHUNG DES LS-WALLS OHNE OBERBODENAUFTRAG 
(MAGERWIESE)
IM NORDOSTEN DES GELTUNGSBEREICHS, IM ANSCHLUSS AN GEPLANTEN LS-WALL

A3 ACKER

1,0  UMWANDLUNG ACKER IN ARTENARMES BIS ARTENREICHES 
       EXTENSIV-GRÜNLAND UNTER STREUOBST

0,8  UMWANDLUNG ACKER IN ARTENARMES (G213) BIS ARTENREICHES
      (G214) EXTENSIV-GRÜNLAND

1,2  WIE VOR, JEDOCH ZUSÄTZLICH MIT VERMAGERUNG VON TEILFLÄCHEN,
      ABSCHUB VON OBERBODEN

ALLE MASSNAHMEN VERBUNDEN MIT CEF-MASSNAHMEN NACH ZIFFER 10
DER TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN

9.3 ÖKOLOGISCHER AUSGLEICH AUSSERHALB DES GELTUNGSBEREICHS
9.3.1

IM EINVERNEHMEN MIT DER STADT PASSAU, UMWELTAMT WERDEN FOLGENDE FLÄCHEN HERAN-
GEZOGEN UND MIT VERSCHIEDENEN MASSNAHMEN NATURSCHUTZFACHLICH AUFGEWERTET.
FLURSTÜCK: 408 IN DER GEMARKUNG HAIDENHOF
AUSGANGSZUSTAND: EXTENSIVES; ABER ARTENARMES GRÜNLAND BEWEIDET (SCHAFE), 

ACKERSTANDORT
GESAMTFLÄCHE : 19.402 m²

AA1

ZWECKBESTIMMUNG/ ENTWICKLUNGSZIELE FÜR DIE EXTERNEN AUSGLEICHSFLÄCHEN

IM FACHBEITRAG "EINGRIFFSREGELUNG" WIRD ÜBER DEN AUSGLEICH INNERHALB DES GELTUNGS-
BEREICHS HINAUS EINE WEITERE KOMPENSATIONSBEDARF VON 1,52 HEKTAR ERMITTELT, FÜR DEN
KEINE FLÄCHEN IM GELTUNGSBEREICH ZUR VERFÜGUNG STEHEN. DIESER AUSGLEICH WIRD AUF
FLÄCHEN DER WOHNUNGS- UND GRUNDSTÜCKSGESELLSCHAFT MBH PASSAU NACHGEWIESEN
UND MIT PLANZEICHEN ALS AUSGLEICHSFLÄCHE FESTGESETZT.

NORDEN: MAGERRASEN G31 SÜDEN G214 GLATTHAFERWIESE NACH 
BIOTOPWERTLISTE IM WESTEXPONIERTEN NÖRDLICHEN ABSCHNITT. 
MIT AUSMAGERUNG DURCH ABTRAG UND VERLAGERUNG DER OBEREN 
BODENSCHICHT; TEILFLÄCHEN IM SÜDEN SIND ZU EXTENSIVIEREN.
NÖRDLICHE HÄLFTE ABSANDEN, DER SAND IST ZUR LEBENSRAUMVERBES-
SERUNG VON AMEISEN EINZUARBEITEN. 
FESTLEGUNG DER ZIELARTEN IM FACHBEITRAG "EINGRIFFSREGELUNG"
FLÄCHE = 2.991m² + 2.808 m² = 5.799 m²

9.3.2.1

9.3.2

AA3

FLÄCHE ANTEILIG = 6.098 m² + 4.078 m² = 10.176 m² VON 11.645 m²
BEGRÜNUNG: MÄHGUTÜBERTRAGUNG MIT ARTEMREICHEM SPENDERMÄHGUT VON 

ARTENARMEN WIESEN AUS DEM STADTGEBIET
15 -25 JAHRE

ENTWICKLUNGS-
ZEITRAUM:
OBSTBAUMPFLANZUNG
SORTENAUSWAHL: ES SOLLEN VORNEHMLICH REGIONALTYPISCHE ALTE SORTEN VERWENDET

WERDEN, IN ABSTIMMUNG MIT DER UNTEREN NATURSCHUTZBEHÖRDE
PFLANZABSTAND: 15 X 15 M
GEHÖLZQUALITÄT: MINDESTENS HOCHSTAMM 3XV, STAMMUMFANG 10 -12 CM

KRONENSCHNITT: ZUR ENTWICKLUNG EINER HOCHWERTIGEN STREUOBSTWIESE IST EIN ENT-
WICKLUNGSSCHNITT DER BAUMKRONEN ÜBER MIND. 10 JAHRE
SICHER ZU STELLEN

KOMPENSATIONS-
BEDARF:

LT. DETAILLIERTER ERMITTLUNG IM FACHBEITRAG ZUR EINGRIFFSREGELUNG

ENTWICKLUNGS-
PFLEGE:

UNTERHALTSPFLEGE: MÄHZYKLUS UND SONSTIGE PFLEGE WIE ENTW. PFLEGE

IN DEN EXTERNEN AUSGLEICHSFLÄCHEN AA1 UND AA3 SIND KÜNFTIG FOLGENDE PFLEGE-
MASSNAHMEN ZULÄSSIG:

1. MAHD ANFANG JUNI BIS SPÄTESTENS 20. JUNI 
2. MAHD AB MITTE SEBTEMBER, MÄHGUTENTNAHME
EIN WILDSCHUTZZAUN IST NICHT ZULÄSSIG; ALS SCHUTZ VOR WILDVERBISS
IST EIN STAMMSCHUTZ BEI DEN OBSTBÄUMEN MÖGLICH.
EINE DÜNGUNG DER EXTENSIVEN WIESEN EINSCHL. DER AUSBRINGUNG
VON GÜLLE SOWIE DER EINSATZ VON PESTIZIDEN UND HERBIZIDEN IST 
UNZULÄSSIG.

9.3.2.2

AUFWERTUNGSFAKTOREN
AA1 EXTENSIVWEIDE
IM SÜDEN

0,8 EXTENSIVIERUNG VON GRÜNLAND, HERSTELLEN EINER EXTENSIVEN
STREUOBSTWIESE;
MIT LICHTUNGEN WIE VOR, JEDOCH OHNE OBSTBAUMPFLANUNG, 
DAFÜR MIT VERMAGERUNG DURCH ABTRAG UND VERLAGERUNG DER 
OBERSTEN BODENSCHICHT; ANSAAT DURCH MÄHGUTÜBERTRAGUNG 
WIE OBEN BESCHRIEBEN

AA3 EXTENSIVWEIDE 
IM NORDEN

9.3.2.3
0,8 FÜR HERSTELLUNG EINES MAGERRASEN AUF DER NÖRDL. HÄLFTE
ANGABE DES GEEIGNETEN VEGETATIONSTYPS MIT ZIELARTEN LT. FACHBEITRAG 
ZUR  "EINGRIFFSREGELUNG", OBERBODENABSCHUB, EXTENSIVIERUNG VON 
GRÜNLAND AUF DER SÜDLICHEN HÄLFTE

0,9 VERMAGERUNG VON GRÜNLAND, HERSTELLUNG EINER ARTENREICHEN
EXTENSIVWIESE MIT KLEINSTRUKTUREN FÜR INSEKTEN UND REPTILIEN.

EINE BAUMBEPFLANZUNG INNERHALB DER SCHUTZZONE IST UNZULÄSSIG, 
STRÄUCHER DÜRFEN NICHT HÖHER ALS 5,00M SEIN. DER BESTAND, 
DER BETRIEB UND DIE UNTERHALTUNG DER BESTEHENDEN ANLAGEN
SIND ZU GEWÄHRLEISTEN.

FREILEITUNG:

FL.NR. 408 GEMARKUNG HAIDENHOF              KARTENAUSSCHNITT  M = 1/2000
AA1         :  5.799 m²               
AA3 TFL. :  10.176 m²       

9.3.2.4

9.3.3 FLURSTÜCK: 1028 IN DER GEMARKUNG HACKLBERG (TEILFLÄCHE) SÜDL. ABSCHNITT
TEILFLÄCHE IM ANSCHLUSS AN EINE STREUOBST-AUSGLEICHSFLÄCHE
FÜR BEBAUUNGSPLAN "WOHNEN THANN"

AUSGANGSBESTAND: ACKER
FLÄCHE: DAS GRUNDSTÜCK MIT FL.NR. 1028 UMFASST 9,42 HA, ETWA 

6,14 HA DAVON SIND ACKERLAND UND GEEIGNET ALS AUSGLEICHSFLÄCHE
TEILFLÄCHE AUSSERHALB DER STROMTRASSE, DESHALB OHNE BESCHRÄNKUNGEN

ZWECKBESTIMMUNG/ENTWICKLUNGSZIELE
ARTENREICHE STREUOBSTWIESE

9.3.3.1

BEGRÜNUNG: MÄHGUTÜBERTRAGUNG VON ARTENREICHEN WIESEN AUS DEM STADTGEBIET
ENTWICKLUNGS-
ZEITRAUM:

15 -25 JAHRE

OBSTBAUMPFLANZUNG: ES SOLLEN VORNEHMLICH REGIONALTYPISCHE ALTE SORTEN VERWENDET 
                                    WERDEN IN ABSTIMMUNG MIT DER UNTEREN NATURSCHUTZBEHÖRDE
PFLANZABSTAND: 15 X 15 m
GEHÖLZQUALITÄT: MIND. HOCHSTAMM 3 xv, STAMMMUMFANG 10 -12 cm
KRONENSCHNITT: ZUR ENTWICKLUNG EINER HOCHWERTIGEN STREUOBSTWIESE IST EIN ENT-

WICKLUNGSSCHNITT DER BAUMKRONEN ÜBER MIND. 10 JAHRE SICHER ZU STELLEN.
9.3.3.2 IN DEN EXTERNENAUSGLEICHSFLÄCHEN DER GMKG HACKLBERG SIND KÜNFTIG FOLGENDE 

PFLEGEMASSNAHMEN ZULÄSSIG:
ENTWICKLUNGS- UND UNTERHALTSPFLEGE WIE IN 9.3.2.2 BESCHRIEBEN

9.3.3.3 AUFWERT.-FAKTOR: 0.9 UMWANDLUNG ACKER IN EXTENSIVE STREUOBSTWIESE
9.3.3.4 FL.NR. 1028 GEMARKUNG HACKLBERG              KARTENAUSSCHNITT  M = 1/3000

    

EK

GEWERBEGERÄUSCHE
MIT DEM BAUANTRAG ODER ANTRAG AUF NUTZUNGSÄNDERUNG IM RAHMEN DES JEWEILIGEN
GENEHMIGUNGSVERFAHRENS KANN DIE GENEHMIGUNGSBEHÖRDE DEN NACHWEIS FORDERN, 
DASS DIE FESTGESETZTEN EMISSIONSKONTIGENTE L  DURCH DAS ENTSPRECHENDE VORHABEN NICHT 
ÜBERSCHRITTEN WERDEN. 
DER NACHWEIS IST FÜR DIE IN DEN FESTSETZUNGEN GENANNTEN IMMISSIONSORTE ZU FÜHREN. 
NACH NORDOSTEN UND OSTEN ERFOLGT EINE EINSCHRÄNKUNG DER ZULÄSSIGEN 
GERÄUSCHIMMISSIONEN NICHT. 
AUF DIE NACHWEISE KANN VERZICHTET WERDEN, WENN OFFENSICHTLICH IST, DASS ES SICH UM 
EINEN NICHT STÖRENDEN, GERÄUSCHARMEN BETRIEB (Z.B. NUR BÜRONUTZUNG) HANDELT.

FÜR DEN RECHTZEITIGEN AUSBAU DES TELEKOMMUNIKATIONSNETZES SOWIE FÜR DIE 
KOORDINIERUNG MIT DEM STRASSENBAU UND DEN BAUMASSNAHMEN ANDERER 
LEITUNGSTRÄGER IST ES NOTWENDIG, DASS BEGINN UND ABLAUF DER ERSCHLIESSUNGS-
MASSNAHME DER DEUTSCHEN TELEKOM SCHRIFTLICH ANGEZEIGT WIRD.

AUSBAU TELEKOMMUNIKATIONSNETZE

ES WIRD EMPFOHLEN, DÄCHER BZW. TEILE VON DÄCHERN ZU BEGRÜNEN (WASSERRÜCK-
HALTUNG, KLIMATISCHER AUSGLEICH, VERDUNSTUNG; ERSATZLEBENSRAUM UND 
NAHRUNGSFLÄCHEN FÜR VOGELARTEN DER ANGRENZENDEN SIEDLUNGSGÄRTEN):
ANSONSTEN IST DIE BEGRÜNUNG VON FLACHDÄCHERN UND FLACH GENEIGTEN 
DÄCHERN GRUNDSÄTZLICH ERWÜNSCHT.

DACHBEGRÜNUNG

ES WIRD EMPFOHLEN, AN FASSADENFLÄCHEN, DIE AUF EINE GRÖ?ERE LÄNGE KEINE 
GLIEDERNDEN MAUERÖFFNUNGEN AUFWEISEN, EINE FASSADENBEGRÜNUNG VORZUSEHEN
(ARTEN Z.B. WILDER WEIN, MAUERWEIN, EFEU, JELÄNGERJELIEBER, GEISSBLATT)
ANSONSTEN IST FASSADENBEGRÜNUNG GRUNDSÄTZLICH ERWÜNSCHT.

FASSADENBEGRÜNUNG

ZUR SPARSAMEN VERWENDUNG VON GRUNDWASSER SOLLEN WASSERSPARENDE
TECHNOLOGIEN ( U.A. WASSERSPARARMATUREN, SPARTASTE FÜR TOILETTENSPÜL-
KÄSTEN ) EINGESETZT WERDEN SOWIE VERMEHRT REGENWASSER ZUR GARTENBE-
WÄSSERUNG BZW. ZU SONSTIGEN BRAUCHWASSERZWECKEN ( MIT REGENWASSER-
SMMELBEHÄLTER ) BENUTZT WERDEN.

UNTERSCHREITET DER SICH AUF GRUND DER FESTSETZUNG ERGEBENDE ZULÄSSIGE IMMISSIOMS-
ANTEIL L  DES BETRIEBES DEN AM IMMISSIONSORT GELTENDEN IMMISSIONSRICHTWERT 
UM MEHR ALS 15 dB(A), SO ERHÖHT SICH DER ZULÄSSIGE IMMISSIONSANTEIL AUF DEN 
WERT L  = IMMISSIONSRICHTWERT - 15dB(A) [RELEVANZGRENZE].

ZUGRUNDE ZU LEGEN:
ABWEICHEND HIERVON GELTEN FÜR FASSADEN UND DACHFLÄCHEN IN DEN MIT DEN PLANZEICHEN

NORDÖSTLICH DER LINIE MIT DEM PLANZEICHEN LPB V/VI

W,RES

FOLGENDE SCHALLDÄMM-MASSE:
NORDÖSTLICH DER LINIE BIS HIN ZUR LINIELPB IV/V

W,RES

IK

IK

INNERHALB DES BEBAUUNGSPLANGEBIETES IST BEI DER PLANUNG DER BETRIEBSANLAGEN DARAUF ZU
ACHTEN, DASS AUF DEN JEWEILIGEN UNMITTELBAREN NACHBARGRUNDSTÜCKEN AN DEN 
NÄCHSTGELEGENEN NACHBARIMMISSIONSORTEN (FENSTER VON AUFENTHALTSRÄUMEN 
BZW., WENN DAS NACHBARGRUNDSTÜCK NICHT BEBAUT IST, AN DEN NÄCHSTGELEGENEN 
BAUGRENZEN DIE IMMISSIONSRICHTWERTE FÜR GEWERBEBETRIEBE 
GEMÄSS NR. 6.1 TA LÄRM EINGEHALTEN WERDEN.

IM PLANUNGSGEBIET SIND AN ALLEN FASSADEN UND DACHFLÄCHEN, HINTER DENEN SICH 
SCHUTZBEDÜRFTIGE RÄUME BEFINDEN, BEI ERRICHTUNG UND ÄNDERUNG DER GEBÄUDE 
TECHNISCHE VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR AUSSENLÄRM VORZUSEHEN, DIE GEWÄHR-
LEISTEN, DASS DIE ANFORDERUNGEN AN DIE LUFTSCHALLDÄMMUNG VON AUSSENBAUTEILEN 
EINGEHALTEN WERDEN. FÜR DIE FESTLEGUNG DER ERFORDERLICHEN LUFTSCHALLDÄMMUNG 
VON AUSSENBAUTEILEN SIND BEI BÜRO- UND SOZIALRÄUMEN EIN SCHALLDÄMMMASS 
IN HÖHE VON ERF. R'    = 35 dBW,RES

LPB IV/V LPB V/VIUND GEKENNZEICHNETEN 
BEREICHEN

LPB V/VI

0 0

EK

EK,ZUS

DIE BERECHNUNG DER ZULÄSSIGEN IMMISSIONSKONTIGENTE L   JE BETRIEB IST UNTER AUS-
SCHLIESSLICHER BERÜCKSICHTIGUNG DER GEOMETRISCHEN AUSBREITUNGSDÄMPFUNG NACH
DER FORMEL  L = 10 LOG(4 S²/S ²) MIT S = 1m UND S = ABSTAND IN m, MIT GLEICHER  HÖHE
VON KONTINGENTFLÄCHE UND IMMISSINSORT DURCHZUFÜHREN. DAS ERGEBNIS IST 
AUF 0,1 dB(A) ZU RUNDEN.
DER NACHWEIS DER EINHALTUNG DER SICH AUS DEN EMMISSIONSKONINGENTEN L  ZUZÜGLICH
DER RICHTUNGSABHÄNGIGEN ZUSATZKONTINGENTE L      ERGEBENDEN ZULÄSSIGEN GERÄUSCH-
KONTINGENTE L  DER EINZELNEN BETRIEBE IST FÜR DIE IN OBEN STEHENDE TABELLE GENANNTEN
IMMISSIONSORTE DER AUSSERHALB DES PLANUNGSGEBIETS LIEGENDEN NUTZUNGEN, IN DENEN
SICH FENSTER VON AUFENTHALTSRÄUMEN BEFINDEN ODER AUF GRUND VON PLANUNGSRECHT
ENTSTEHEN KÖNNEN, ZU FÜHREN.

IK

D.      IMMISSIONSSCHUTZ

14. FREIFLÄCHENGESTALTUNGSPLAN

DARZUSTELLEN SIND DIE VORGESEHENE NUTZUNG DER NICHT BEBAUTEN FLÄCHEN UND
DEREN BEGRÜNUNG, WOBEI IM EINZELNEN ANGABEN ZU MACHEN SIND ÜBER
-DAS MASS DER VERSIEGELUNG
-ERSCHLIESSUNG, STELLPLATZANORDNUNG, LAGERFLÄCHEN
-ART DER FLÄCHENBEFESTIGUNGEN
-LAGE UND UMFANG DER BEGRÜNTEN FLÄCHEN
-STANDORT, ART UND HÖHE VON EVTL. GEPLANTEN AUFSCHÜTTUNGEN UND
 ABGRABUNGEN

EIN QUALIFIZIERTER FREIFLÄCHENGESTALTUNGSPLAN MIT BEPFLANZUNGS UND MATERIALANGABEN, 
DIE AUS DER GRÜNORDNERISCHEN FESTSETZUNGEN ENTWICKELT WURDEN, IST IM FREISTELLUNGS-
BZW. GENEHMIGUNGSVERFAHREN ZU ERSTELLEN. 

BAUMSCHEIBEN IN BEFESTIGTEN FLÄCHEN MÜSSEN EINEN MINDESTDURCHMESSER VON 2,0m 
AUFWEISEN; SIE SIND MIT RASENPFLASTER, RASEN ODER BEPFLANZUNG ZU VERSEHEN.

BEI DER DURCHFÜHRUNG VON GEHÖLZPFLANZUNGEN SIND DIE ENTSPRECHENDEN
ABSTANDSVORSCHRIFTEN VON VERSORGUNGSTRÄGERN BZW. NACH DEM NACHBARRECHT
ZU BEACHTEN; Z.B. MINDESTABSTÄNDE BEI ÜBERGEORDNETEN STRASSEN, BEI FREILEITUNGEN,
ERDKABELN, ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN.
BAUMSTANDORTE SIND MIT DEN JEWEILIGEN VERSORGUNGSTRÄGERN, Z.B. TELEKOM
ABZUSTIMMEN.

11.

12.

13.
FLÄCHEN WIE WEGE UND ZUFAHRTEN MIT WASSERDURCHLÄSSIGEN MATERIALIEN AUSZUFÜHREN. 
ZUR REDUKTION DER VERSIEGELTEN FLÄCHEN SIND DIE ZUSÄTZLICH ZU BEFESTIGENDEN FREI-

10.2.4

MASSNAHMEN ZUR SICHERUNG DER KONTINUIERLICHEN ÖKOLOGISCHEN FUNKTIONALITÄT
(CEF-MASSNAHMEN/VORGEZOGENE AUSGLEICHSMASSNAHMEN I.S.V. § 44 ABS. 5 SATZ 3 BNATSCHG) 
AUSSERHALB DES GELTUNGSBEREICHES FÜR DEN KIEBITZ

10.3

ANSTELLE DER RUDERALISIERTEN GRÜNLANDFLÄCHEN IM ÖSTLICHEN TEIL DES GELTUNGSBEREICHES
(GEPLANTE AUSGLEICHSFLÄCHE A1) SIND NEUE WIESENKNOPFFLÄCHEN ANZULEGEN:
DAZU IST STREIFENWEISE DER OBERBODEN ABZUSCHIEBEN UND VEGETATIONSBODEN UND GGF. 
WIESENKNOPFPFLANZEN AUS DEM TRASSENBEREICH DER PLANSTRASSE ZU ÜBERTRAGEN:
GGF. AUCH MÄHGUT- BZW. WIESENDRUSCH-ÜBERTRAGUNG VON GEEIGNETEN, AN GROSSEM
WIESENKOPF REICHEN FLÄCHEN. GGF. ZUSÄTZLICHE EINBRINGUNG VON GROSSEM WIESEN-
KNOPF. OPTIMIERTE PFLEGE DER NEU GESCHAFFENEN WIESENKNOPFFLÄCHEN: ERSTE MAHD
BIS SPÄTESTENS 20.06., ZWEITE MAHD NICHT VOR MITTE SEPTEMBER. SÄUME EINSCHÜRIG,
MAHD MITTE SEPTEMBER.

10.2 MASSNAHMEN ZUR SICHERUNG DER KONTINUIERLICHEN ÖKOLOGISCHEN FUNKTIONALITÄT
(CEF-MASSNAHMEN/VORGEZOGENE AUSGLEICHSMASSNAHMEN I.S. §44 ABS. 5 SATZ3 BNATSCHG)
INNERHALB DES GELTUNGSBEREICHES FÜR DIE WIESENKNOPFAMEISENBLÄULINGE.

10.2.1 DIE NICHT VON DER ZUFAHRT BETROFFENEN BEREICHE, ALSO DIE VERBLEIBENDE WIESE IM WESTEN
(GEPLANTE AUSGLEICHSFLÄCHE A1) SIND DURCH EINBRINGUNG VON PFLANZEN DES GROSSEN
WIESENKNOPFES ZU OPTIMIEREN. (ENTSPRICHT CEF1 IN DER SAP)

10.2.2

10.2.3

DIE VERBLEIBENDE WIESE (A1) IST DURCH DAUERHAFTE ANPASSUNG DES MAHDREGIMES 
AN DEN FORTPFLANZUNGSZYKLUS DER WIESENKNOPFAMEISENBLÄULINGE ZU OPTIMIEREN:
ZWEI SCHNITTE/JAHR, ERSTE MAHD BIS SPÄTESTENS 20.06., ZWEITE MAHD NICHT VOR MITTE
SEPTEMBER. VERZICHT AUF DÜNGUNG UND PFLANZENSCHUTZ. (ENTSPRICHT CEF2 IN DER SAP)

OPTIMIERUNG DER BESTEHENDEN GRASBÖSCHUNG DURCH ZURÜCKDRÄNGUNG VON BROMBEER-
SUKZESSION UND DAUERHAFTE ANPASSUNG DES MAHDREGIMES AN DEN FORTPFLANZUNGS-
ZYKLUS DER WIESENKNOPFAMEISENBLÄULINGE: BÖSCHUNG ZWEISCHÜRIG, ERSTE MAHD BIS
SPÄTESTENS 20.06., ZWEITE MAHD NICHT VOR MITTE SEPTEMBER.

GEMÄSS DER ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG WEIST DAS PLANGEBIET EIN VORKOMMEN DES
STRENG GESCHÜTZTEN KIEBITZ AUF; FESTGESTELLT WURDEN 4 BRUTPAARE IM JAHRE 2013.
DIE ARTENSCHUTZRECHTLICHEN AUSGLEICHSMASSNAHMEN MÜSSEN DAUERHAFT UND VOR BRUT-
BEGINN FÜR DEN VERLOREN GEGANGENEN LEBENSRAUM BEREIT GESTELLT SEIN.(CEF MASSNAHMEN)
DIE VORGEZOGENEN AUSGLEICHSMASSNAHMEN WERDEN AUF FOLGENDEN FLÄCHEN IM DONAUTAL
IM GEMEINDEGEBIET WINDORF, LANDKREIS PASSAU, WELCHE VERFÜGBAR UND NATURSCHUTZFACHLICH
GEEIGNET SIND, DURCHGEFÜHRT.
GMKG. OTTERSKIRCHEN FL.NRN. 897, 899, 1564TF, 3364, 3442/7
ZUR SICHERUNG DER FLÄCHEN UND DER ERFORDERLICHEN AUSGLEICHSMASSNAHMEN WIRD EIN
STÄDTEBAULICHER VERTRAG ZWISCHEN DER WGP UND DER STADT PASSAU ABGESCHLOSSEN.
DIE MASSNAHMEN SIND EINER 2-JÄHRIGEN ERFOLGSKONTROLLE ZU UNTERZIEHEN, DIES HAT IN AB-
STIMMUNG MIT DER UNTEREN NATURSCHUTZBEHÖRDE UND EINEM GEEIGNETEN LANDSCHTS-
ÖKOLOGIEBÜRO ZU ERFOLGEN. (MONITORING)

10.1.9 V9 ES IST DURCH GEEIGNETE MASSNAHMEN SICHER ZU STELLEN, DASS BEI PLANIERUNGSARBEITEN
IM ANSCHLUSS AN DIE BESTEHENDE ALTGRASBÖSCHUNG DIE BÖSCHUNGSBEREICHE NICHT
BEEINTRÄCHTIGT WERDEN. Z.B. DURCH BARRIEREN.

10.1.6

10.1.7

10.1.8

V7 BAUZEITENREGELUNG ZU DEN ERSCHLIESSUNGSMASSNAHMEN: GEHÖLZSCHNITT UND GEHÖLZ-
RODUNGEN SOWIE RÄUMUNG DES BAUFELDES IM BEREICH DER ZUFAHRT VON WESTEN WERDEN 
NUR ZWISCHEN 1. OKTOBER UND 28. FEBRUAR UND SOMIT AUSSERHALB DER BRUTZEIT VON 
VÖGELN DURCHGEFÜHRT. (ENTSPRICHT V8 IN DER SAP)

V8 BAUZEITENREGELUNG ZU DEN ERSCHLIESSUNGSMASSNAHMEN: EIN BAUBEGINN MIT RÄUMUNG DES
BAUFELDES IM BEREICH DES ACKERS IST NUR ZWISCHEN 1. JULI UND 28. FEBRUAR UND SOMIT 
AUSSERHALB DER BRUTZEIT DES KIEBITZES MÖGLICH. EINE FREIGABE DES BAUBEGINNES INNERHALB 
DES POTENZIELLEN BRUTZEITRAUMES KANN AUSNAHMSWEISE ERLAUBT WERDEN, NACHDEM DURCH 
FACHBÜRO DIE ABWESENHEIT D´VON KIEBITZEN ZUR BRUTZEIT FESTGESTELLT WURDE.
 (ENSTSPRICHT V9 IN DER SAP)

V 6 BAUZEITENREGELUNG ZU DEN ERSCHLIESSUNGSMASSNAHMEN (TRASSE DER ZUFAHRTSSTRASSE
IM BEREICH DER WESTLICHEN WIESE). UMSETZUUNG VON GROSSEM WIESENKNOPF UND 
AMEISENNESTERN SOWIE ABTRAG DES OBERBODENS NUR ZUR FLUGZEIT DER IMAGINES DER 
WIESENKNOPFAMEISENBLÄULINGE (JULI-AUGUST) UND BEI TROCKENER, WARMER WITTERUNG. 
( ENTSPRICHT V8 IN DER SAP)

10.1.5 V5 DIE BESCHATTUNG DER BESTEHENDEN ALTGRASBÖSCHUNG DURCH GEWERBEGEBÄUDE 
ODER BEPFLANZUNG IST SOWEIT ALS MÖGLICH ZU VERMEIDEN. 

10.1.4 V4 AMEISENNESTER SIND GGF. UMZUSETZEN.

10.1.3 V3 DIE NORDÖSTLICHE WIESENBÖSCHUNG WEIST AUF ETWA 300 m LÄNGE EIN VORKOMMEN 
DES DUNKLEN WIESENKNOPF-AMEISENBLÄULING AUF, IM BEREICH DER ANGRENZENDEN WIESE 
KOMMT ZUSÄTZLICH DER HELLE WIESENKNOPF-AMEINSENBLÄULING VOR. DAHER SIND UNTER 
BEACHTUNG DER BAUZEITENREGELUNG (S. 10.1.6) EXEMPLARE DES GROSSEN WIESENKNOPFES
UND AMEISENNESTER AUS DEM UNMITTELBAREN TRASSENBEREICH DER ERSCHLIESSUNGSSTRASSE
IN DEN ANGRENZENDEN WIESENBEREICH A1 UND WIESENKNOPFEXEMPLARE ZUSÄTZLICH IN DIE 
ZU OPTIMIERENDE FLÄCHE A3.1 UMZUSETZEN. (ENTSPRICHT V3 IN DER SAP)

10.1.2 V2 DIE BETREFFENDEN FLÄCHEN DÜRFEN NICHT BEFAHREN WERDEN, KEINE MATERIALLAGERUNG
UND KEINE BAUSTELLENEINRICHTUNG AUF DER WIESE UND DEN SÄUMEN, UM DIES SICHERZU-
STELLEN,  SIND DIE FLÄCHEN AUSSERHALB DER UNMITTELBAREN STRASSENBAUTRASSE DURCH 
EINEN BAUZAUN ZUSICHERN.

10.1.1 V1 ZUR UMSETZUNG DER ARTENSCHUTZ-MASSNAHMEN IST IM ZUG DER PROJEKTIERUNG 
UND REALISIERUNG DER ERSCHLIESSUNGEN EINE ÖKOLOGISCHE BAUBEGLEITUNG ZU VERANLASSEN.

10.1 MASSNAHMEN ZUR KONFLIKTVERMEIDUNG INNERHALB DES GELTUNGSBEREICHES

10. MASSNAHMEN ZUM ARTENSCHUTZ

2 TEILFLÄCHEN AM NORDEXPONIERTEN HANG AUSSERHALB UND AUF DER 
110 kV STROMFREILEITUNGSTRASSE
AUSSERHALB STROMTRASSE: EXTENSIVE STREUOBSTWIESE MIT LICHTUNGEN
6098 m²; GLATTHAFERWIESE G212 ODER G214 NACH BIOTOPWERTLISTE;
MEHRERE BAUMFREIE LICHTUNGEN, DIE DURCH ABTRAG UND VERSCHIEBEN 
DER OBERSTEN BODENSCHICHT (KEIN ABTRANSPORT) ZU VERMAGERN SIND.
UNTER DER STROMTRASSE 4.078 M²
ARTENREICHE, MAGERE EXTENSIVWIESE, KEINE GEHÖLZPFLANZUNG, JEDOCH
VERMAGERUNG DER FLÄCHEN DURCH ABTRAG UND VERSCHIEBEN DER
OBEREN BODENSCHICHT IN DIE ANGRENZENDEN STREUOBSTFLÄCHEN,
ALTERNATIV ABFUHR.
FESTLEGUNG VON ZIELARTEN IM FACHBEITRAG "EINGRIFFSREGELUNG"

SONDERGEBIETSFLÄCHE

1 555 m² =   7 %
15 001 m² = 70,0 %

UMSETZUNG AUF A3.1+A3.23 513 m² = 16.5 %

1 476 m² =  6,5 % UMSETZUNG AUF A1 A2 ,ANTEILIG A3.1+A3.2

UMSETZUNG AUF AA1 + AA3, 
Fl.Nr. 1028 TEILFLÄCHE, GEMARKUNG HACKLBERG

FASSADEN UND WERBEANLAGEN
DIE FARBLICHE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN IST MIT DER STADT PASSAU
ABZUSTIMMEN. 

1.2

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNGEN (STÖRUNGSGRAD)G

ZUL. DACHFORMEN: SATTELDACH, PULTDACH, FLACHDACH ETC.

MIT GEH-/FAHR- UND LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE FLÄCHEN ZUGUNSTEN 
DER STADT PASSAU UND BEREICH ZUR AUSÜBUNG EVTL. BESTEHENDER GEH- UND 
FAHRRECHTE DRITTER 
IM BEREICH DER AUSGLEICHSFLÄCHEN BESTEHEN AUFLAGEN, SIEHE C.

GRÜNFLÄCHE,PRIVAT, VON BEBAUUNG FREIZUHALTEN

FLÄCHE FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT

BESTEHENDE GEHÖLZE; ZU ERHALTEN
EINZELBAUM ZU PFLANZEN 1. WUCHSORDNUNG, 
NACH ARTENLISTE IN DEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN
EINZELBAUM ZU PFLANZEN, 2. WUCHSORDNUNG 
NACH ARTENLISTE IN DEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN
EINZELBAUM ZU PFLANZEN, 1. WUCHSORDNUNG 
MIT GERINGFÜGIG VERSCHIEBBAREM STANDORT
NACH ARTENLISTE IN DEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN
EINZELBAUM ZU PFLANZEN, 2. WUCHSORDNUNG
MIT GERINGFÜGIG VERSCHIEBBAREM STANDORT
NACH ARTENLISTE IN DEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN
VORGESCHRIEBENE ART FÜR STRASSENBÄUME

KONKRETE
FESTLEGUNG
IM
BAU-
GENEHMIGUNGS-
VERFAHREN

UMGRENZUNG VON SCHUTZGEBIETEN UND SCHUTZOBJEKTEN IM
SINNE DES NATURSCHUTZRECHTS (§5 ABS. 4, § 9 ABS. 6 BAUGB)
BIOTOP DER STADTBIOTOPKARTIERUNG MIT NUMMER ZU ERHALTEN

SORBUS INTERMEDIA "BROWERS"- SCHMALKRONIGE MEHLBEERE
QUERCUS ROBUR "FASTIGIATA KOSTER" - SÄULENE EICHE KOSTER

STRASSENBÄUME, VORGESCHRIEBENE GEHÖLZART ZUR WAHRUNG
EINES EINHEITLICHEN, IDENTIFIKATIONSSTIFTENDEN CHARAKTERS

GESCHLOSSENE GEHÖLZPFLANZUNG AUS HEIMISCHEN STRÄUCHERN
NACH ARTENLISTE IN DEN TESTLICHEN FESTSETZUNGEN
LAUBHECKEN GEMÄSS PFLANZLISTE

GEPLANTE GLIEDERNDE GRÜNZÜGE ENTSPRECHEND C 1.1
GRÜNZUG ZUR QUERGLIEDERUNG (GRÜNZUG A -C)
STANDORT GERINGFÜGIG VERSCHIEBBAR ENTSPR. DER PARZELLIERUNG

So

Qu

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ,
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFTA
(AUSGLEICHSFLÄCHEN INNERHALB UND AUSSERHALB DES GELTUNGSBEREICHES)

V MASSNAHMEN ZUR ARTENSCHUTZRECHTLICHEN KONFLIKTVERMEIDUNG (V1 - V9)

CEF VORGEZOGENE AUSGLEICHSMASSNAHMEN ZUM ARTENSCHUTZ:
HELLER UND DUNKLER WIESENKNOPF-AMEISENBLÄULING (CEF1 - CEF4)

WASSERLEITUNG (BESTAND) MIT SCHUTZSTREIFENW

DACHAUSBILDUNG1.1
GEBÄUDE1.

ÄUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN, AUSSENANLAGEN UND SONSTIGESB.

ALS DACHAUSBILDUNG SIND SATTELDACH , ZELTDACH, WALMDACH, PULTDACH UND FLACHDACH 
MIT EINER NEIGUNG VON 5° - 20° ZULÄSSIG. ALS DECKUNGSMATERIALIEN SIND ZULÄSSIG: BLECH-
EINDECKUNG, FASERZEMENTPLATTEN UND ZIEGEL- BZW. BETONSTEINPLATTEN (IN NATURTÖNEN). 
KUPFER, ZINK UND BLEIDÄCHER SIND WEITGEHEND ZU VERMEIDEN. UNBESCHICHTETE KUPFER-, 
ZINK- ODER BLEIBLECHFLÄCHEN AB 50 QM DÜRFEN NUR IN VERBINDUNG MIT EINER VORREINIGUNG, 
DIE NACH BAUART ZUGELASSEN IST, VERWENDET WERDEN. 
BEI GEBÄUDETIEFEN ÜBER 18M MUSS EIN GENEIGTES DACH IN MEHRERE GLEICHARTIGE DACH-
FLÄCHEN AUFGETEILT WERDEN. EINE BEGRÜNUNG VON FLACHDÄCHER IST ANZUSTREBEN.

ERDDEPONIE

A.

GARAGEN UND STELLPLÄTZE
GARAGEN, TIEFGARAGEN UND CARPORTS SIND NUR INNERHALB DER BAUGRENZEN
ZULÄSSIG, STELLPLÄTZE AUCH AUSSERHALB DER BAUGRENZEN. 
NEBENANLAGEN
NEBENANLAGEN IM SINNE DES § 14 ABS. 1 U. 2 BAUNVO SIND AUSSERHALB DER 
BAUGRENZEN NUR AUSNAHMSWEISE ZULÄSSIG.

1.

2.

 HINWEISE

BEST. FLURSTÜCKSGRENZE

MÖGLICHE STRASSENFÜHRUNG
BÖSCHUNG

WALDRAND

GEHÖLZ, ZU ENTFERNENXX X

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
BAULICHE NUTZUNG

LPB IV

LPB V

LPB VI

LÄRMPEGELBEREICH IV MIT W,RES

W,RES

W,RES

LÄRMPEGELBEREICH V MIT 

LÄRMPEGELBEREICH VI MIT 

LPB IV/V

LPB V/VI
GRENZE LÄRMPEGELBEREICHE LPB V/VI (ROT)

ERF. R'        = 35 dB

ERF. R'        = 40 dB

ERF. R'        = 45 dB

GRENZE LÄRMPEGELBEREICHE LPB IV/V (BRAUN)

LÄRMSCHUTZANLAGE, ÖFFENTLICH, HÖHE OK = 4,50 M ÜBER GELÄNDE

LÄRMSCHUTZANLAGE, ÖFFENTLICH, HÖHE OK = 3,30 M ÜBER STRASSENNIVEAU
LÄRMSCHUTZWAND, ÖFFENTLICH, HÖHE OK IM ANSCHLUSS AN LS-ANLAGE = 3,30M 
ABFALLEND AUF 2,00 M ÜBER STRASSENNIVEAU.

ERF. R'        = 40 dB

ERF. R'        = 45 dB

IN BEZUG AUF DIE UNTERSCHIEDLICHEN SCHALLAUSBREITUNGSRICHTUNGEN GELEGENEN
MASSGEBLICHEN IMMISSIONSORTE GELTEN JEWEILS TAGSÜBER UND NACHTS FOLGENDE 
ZUSATZKONTINGENTE:

EK
GEWERBEGEBIET GE': L  = 62 dB(A) TAGSÜBER / L   = 47 dB(A) NACHTSEK EK

EK EKGEWERBEGEBIET GE'e1: L  = 59 dB(A) TAGSÜBER / L   = 44 dB(A) NACHTS
GEWERBEGEBIET GE'e2: EK EKL  = 57 dB(A) TAGSÜBER / L   = 42 dB(A) NACHTS
SONDERGEBIET': EK EKL  = 62 dB(A) TAGSÜBER / L   = 47 dB(A) NACHTS

KONTIGENTIERUNG DER GERÄUSCHEMISSIONEN:
DIE AUSGEWIESENEN GEWERBEFLÄCHEN SIND NACH § 1 ABS. 4 SATZ 1 NR. 2 BAUNVO 
SOWIE DAS AUSGEWIESENE SONDERGEBIET GEMÄSS § 11 ABS. 2 SATZ 1 BAUNVO
ENTSPRECHEND SEINER ZWECKBESTIMMUNG UND DER ART DER NUTZUNGEN IM SINNE VON
§1 ABS. 4 SATZ 1 NR. 2 BAUNVO HINSICHTLICH DER MAXIMAL ZULÄSSIGEN GERÄUSCH-
EMISSIONEN GEGLIEDERT.
ES SIND NUR BETRIEBE UND ANLAGEN ZULÄSSIG; DEREN GERÄUSCHEMISSIONEN JE m²
GRUNDFLÄCHE FOLGENDE EMISSINSKONTIGENTE L   NICHT ÜBERSCHREITEN:

1.1

SCHALLAUSBREITUNGSRICHTUNG/IMMISSIONSORT ZUSATZKONTINGENT L EK,ZUS

NACH NORDEN
FL.NRN. 75/4,76/2 und 80 5

NACH NORDWESTEN UND WESTEN
FL.NRN. 73/12, 73/17und 73/19

[IN dB(A)]

1

0

NACH SÜDOSTEN
FL.NRN. 130/2 und 136/2 5

NACH SÜDWESTEN 
FL.NRN. 73/10, 75/7und 75/8 SOWIE IMMISSIONSORTE IM
ALLGEMEINEN WOHNGEBIET WA5 UND IM MISCHGEBIET 
DES BEBAUUNGSPLANES "WOHNEN THANN"

0

NACH SÜDEN 
IMMISSIONSORTE IM ALLGEMEINEN WOHNGEBIET WA5 DES 
BEBAUUNGSPLANES "WOHNEN THANN" SOWIE IM MISCH-
GEBIET DES BEBAUUNGSPLANES F"WOHNEN THANN" 
SÜDWESTLICH GE

1.2  BAULICHER SCHALLSCHUTZ

E.   HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

PRINZIPSKIZZE

ANBINDUNG PLANSTRASSE AN DIE NEUSTIFTER STRASSE
DIE NEUE PLANSTRASSE ZUR ERSCHLIESSUNG DER GEWERBEFLÄCHEN WIRD AUF HÖHE DER 
TRAFOSTATION AN DAS BESTEHENDE STRASSENNETZ ANGEBUNDEN. UM EINE BELASTUNG
DES SÜDLICH ANGRENZENDEN WOHNGEBIETES (NEUSTIFTER STRASSE 3a - 17) ZU VERHINDERN, 
IST DIE FAHRBEZIEHUNG ZWISCHEN DER IN NORD-SÜD RICHTUNG VERLAUFENDEN NEUSTIFTER 
STRASSE UND DER NEUEN ERSCHLIESSUNGSSTRASSE WEITGEHEND ZU UNTERBINDEN. DIES
ERFOLGT ÜBER EINE LANGGEZOGENE, NICHT ÜBERFAHRBARE MITTELINSEL IN DER ERSCHLIES-
SUNGSSTRASSE UND DURCH EINEN ENGEN KURVENRADIUS ZWISCHEN DEN BEIDEN STRASSEN.

HINWEIS:
DIESE BAULICHE EINSCHRÄNKUNG DER FAHRBEZIEHUNGEN KÖNNTE DURCH ENTSPRECHENDE
ANORDNUNG VON FAHRTRICHTUNGSGEBOTEN DURCH DIE STRASSENVERKERHSBEHÖRDE
NOCH UNTERSTÜTZT WERDEN.

9.4

STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
STRASSENBEGLEITGRÜN

LWT

RÜB REGENÜBERLAUFBECKEN, UNTERIRDISCH, ÖFFENTLICH (BESTAND)

FLÄCHE FÜR VERSORGUNGSANLAGEN

BEREICHE OHNE ZU- UND AUSFAHRTEN MIT AUSNAHMEN FÜR DIE FEUERWEHR

PFLEGEWEG MIT GEH-,FAHRT- UND LEITUNGSRECHT ZUGUNSTEN DER STADT

0,50 - 0,75m BREITER RANDSTREIFEN ENTLANG DER ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN, 
PRIVAT MIT RECHT ZUGUNSTEN DER STADT ZUR VERLEGUNG DER STRASSENBE-
LEUCHTUNG UND LEITUNGSFÜHRUNG; VON BEBAUUNG, EINFRIEDUNG UND 
GEHÖLZPFLANZUNGEN FREIZUHALTEN

EK

ALS EMITTIERENDE FLÄCHEN GELTEN DIE FLÄCHEN INNERHALB DER BAUGRENZEN.
WENN DEM VORHABEN NUR EIN TEIL DER KONTINGENTFLÄCHE ZUZUORDNEN IST; SO IST AUCH
NUR DAS EMISSIONSKONTINGENT L   DIESER TEILFLÄCHE DEM VORHABEN ZUZUORDNEN.
SIND DEM VORHABEN MEHRERE KONTINGENTFLÄCHEN ODER MEHRERE TEILE VON KONTIGENT-
FLÄCHEN ZUZUORDNEN, SO SIND DIE JEWEILIGEN IMMISSIONSKONTIGENTE L    ZU SUMMIEREN.EK

EIN FESTGESETZTES EMMISSIONSKONTIGENT DARF ZEITGLEICH NICHT VON MEHREREN ANLAGEN
ODER BETRIEBEN IN ANSPRUCH GENOMMEN WERDEN.
WENN ANLAGEN ODER BETRIEBE IMMISSIONSKONTIGENTE VON NICHT ZUR ANLAGE ODER ZUM
BETRIEB GEHÖRENDEN KONTIGENTFLÄCHEN UND/ODER TEILEN DAVON IN ANSPRUCH NEHMEN,
IST EINE ZEITLICH PARALLELE INANSPRUCHNAHME DIESER IMMISSIONSKONTINGENTE ÖFFENTLICH-
RECHTLICH AUSZUSCHLIESSEN (Z.B. DURCH DIENSTBARKEIT ODER ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN 
VERTRAG.)

15. ARTENSCHUTZ, SCHUTZ VON VEGETATIONSBESTÄNDE
15.1 DIE BESEITIGUNG VON GEHÖLZBESTÄNDEN IST NUR AUSSERHALB DER BRUTZEIT VON VÖGELN, 

VOM 1. MÄRZ BIS 30. SEPTEMBER ZULÄSSIG (FÄLL- UND RODUNGSVERBOT NACH 
§ 39 ABS. 5 NR. 2 BNATSCHG).

15.2 ZU ERHALTENDER BAUM- UND VEGETATIONSBESTAND IST VOR BEGINN VON BAUARBEITEN DURCH
GEEIGNETE BAUMASSNAHMEN ZU SCHÜTZEN. VORHANDENER GEHÖLZBESTAND AUF GRÜN- UND
FREIFLÄCHEN SOLL, AUCH WENN DER BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN DAZU KEINE
FESTSETZUNGEN ENTHÄLT, ERHALTEN WERDEN.
DIN 18 920 SCHUTZ VON BÄUMEN, PFLANZENBESTÄNDEN UND VEGETATIONSFLÄCHEN 
IST ZU BEACHTEN.

IM GESAMTEN GELTUNGSBEREICH SIND TANKSTELLEN UND VERGNÜGUNGS-
STÄTTEN UNZULÄSSIG
WOHNNUTZUNGEN WIE WOHNUNGEN FÜR AUFSICHTS- UND BEREITSCHAFTS-
PERSONEN SOWIE FÜR BETRIEBSINHABER UND BETRIEBSLEITER SIND AUCH 
AUSNAHMSWEISE NICHT ZULÄSSIG.

SONSTIGES SONDERGEBIET " FEUERWEHR" 
( § 11 BAUNVO I. D. FASSUNG V. 23.01.1990))

INNERHALB DES SONDERGEBIETES SIND NUR EINRICHTUNGEN UND ANLAGEN FÜR DIE FEUERWEHR ZULÄSSIG. 
SONDERGEBIET MIT STÄRKERER EMISSIONSBESCHRÄNKUNG  
BZGL. EMISSIONSBEDINGTER EINSCHRÄNKUNGEN SIEHE TEXTL. FESTSETZUNGEN, PKT. D: IMMISSIONSSCHUTZ
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